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Differenzen in der UStE aufgrund fehlerhaften 
Folgebuchungen korrigieren 
 

Wurde eine Folgebuchung mit einem Konto angelegt, das eine Automatikfunktion 

(automatische Berechnung der Vorsteuer oder Umsatzsteuer) besitzt, kommt es zu 

Problemen, wenn die Ursprungsbuchung mit einem Steuerschlüssel aufgrund der 

Mehrwertsteuersenkung (Corona) übersteuerert wird. In diesem Fall wird das Automatikkonto 

in der Folgebuchung nicht übersteuert. 

Dies führt zu Problemen in der Umsatzsteuererklärung, weil diese die nicht korrekte 

Verbuchung der Umsatzsteuer aufdeckt. 

Anhand folgemdem Beispiel möchten wir Ihnen aufzeigen, wie Sie die Buchungen korrigieren 

und somit die Umsatzsteuererklärung fertiggestellen können. 

Hier sehen Sie eine angelegte Folgebuchung mit einem Automatikkonto (8922). 

 

 

Beispiel für eine Buchung vor dem Corona-Zeitraum (Juni 2020) mit Übersteuerung 16% 

Vorsteuer mit dem Steuerschlüssel 7. 
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Der Steuerschlüssel 7 löst eine Buchung auf das Konto „Abziehbare Vorsteuer 16%“ aus. 

Jedoch greift nun für das Automatikkonto 8922 der im Juni 2020 gültige Umsatzsteuersatz von 

19 % (Siehe Konto „Umsatzsteuer 19%). 

Beispiel für eine Buchung im Corona-Zeitraum (Juli 2020) mit Übersteuerung 19% Vorsteuer 

mit dem Steuerschlüssel 9. 

 

 

Der Steuerschlüssel 9 löst eine Buchung auf das Konto „Abziehbare Vorsteuer 19%“ aus. 

Jedoch greift nun für das Automatikkonto 8922 der im Juli 2020 gültige Umsatzsteuersatz von 

16 % (Siehe Konto „Umsatzsteuer 16%). 

In der Umsatzsteuererklärung wird die Buchung vor dem Corona-Zeitraum nun in der Position 

„diekte Steuerbuchungen zu 19%“ angezeigt. 
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Die Buchung im Corona-Zeitraum wird in der Position „Klärung Differenzen“ angezeigt. 

 

 

Um dies zu korrigieren, müssen Sie diese Buchungen im Abschlussmonat mit Generalumkehr 

ausbuchen. 

 

 

Danach muss zwingend die angelegte Folgebuchung gelöscht werden. 
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Anschließend können Sie die Ursprungsbuchungen wieder im Abschlussmonat einbuchen. 

 

 

Nun müssen Sie die Folgebuchungen manuell mit entsprechendem Steuerschlüssel im 

Abschlussmonat einbuchen. 

 

 

Im Anschluss können Sie die automatische Folgebuchung wieder anlegen. 
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Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, werden die Kennziffern korrekt gefüllt und Sie 

können die Umsatzsteuererklärung fertigstellen. 
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